
Prozentsätze zur Berechnung des Rentenfreibetrags 

Jahr des 

Renten-

beginns 

Bis 2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

201 0 

2011 

201 2 

2013 

201 4 

2015 

2016 

20 17 

201 8 

2019 

20 20 

2021 

2022 

Besteuerungs- Proze ntsa tz Jahr des Besteuerung s- Proze ntsatz 

anteil 

in Proze nt 

50 

52 

54 

56 

58 

60 

62 
64 

66 

68 

70 

72 

74 

76 

78 

80 

81 

82 

20 

für Re nten- Renten- anteil für Ren ten-

fre ibetrag beginn s in Proze nt freib etrag 

50 2023 83 17 

48 2024 84 16 

46 2025 85 15 

44 2026 86 14 

42 2027 87 13 

40 2028 88 12 

38 2029 89 11 

36 2030 90 10 

34 203 1 91 9 

32 2032 92 8 

30 2033 93 7 

28 2034 94 6 

26 2035 95 5 

24 2036 96 4 

22 2037 97 3 

20 2038 98 2 

19 2039 99 1 

18 ab 2040 100 0 

Bitte beachten Sie: 
Der zu Beginn der Rente festgelegte individuelle 
„Rentenfreibetrag" führt dazu, dass die jährlichen 
Rentenerhöhungen in voller Höhe, also zu 100 
Prozent, versteuert werden. Künftige Rentenan­
passungen erhöhen somit das individuelle steuer­
pflichtige Renteneinkommen. 

Unser Tipp : 

Das Finanzamt berechnet den steuerpflichtigen Anteil 
der Bruttorente mit Hilfe des sogenannten Anpassungs­
betrages . Dies ist der auf die regelmäßigen Rentenan­
passungen entfallende Teil der jähr lichen Bruttorente. 
Diesen müssen Sie in der Anlage R zur Einkommen­
steuererklärung zusätzlich zur Jahresbruttorente 
eintragen . 

Da der Anpassungsbetrag in der Rege l nic ht einfach 

zu berec hnen ist , könn en Sie s ic h diesen Betrag vo n 
Ihrem Rentenversicherungsträg er besche inigen la ssen. 

Zusätzl ich werden da bei auch Ihre Ja hresbruttorente 

und Ihre einbe haltenen Beiträge zur gesetz li chen 

Kranken - und Pflegeversicherung aufgelistet. Lesen 

Sie ab Se ite 39, wie Sie uns erre ichen . 

Fragen hierzu 
beantwortet Ihr 
zuständiges Fi nanz ­
amt. 

Wenn Sie Ihre Rente zeitweilig als Teilrente erhalten 
oder wenn diese wegen einer Einkommensanrechnung 
gekürzt wird, wird auch der Freibetrag entsprechend 
angepasst. 

Auch gekürzte Renten können voll steuerpflichtige 
Teile enthalten . Diese Teile beruhen auf regelmäßigen 
Rentenanpassungen . Da die Grundlage einer Renten­
anpassung immer die ungekürzte Rente ist, entspricht 
der prozentuale Anteil des Anpassungsbetrages einer 
gekürzten Rente dem der ungekürzten Rente. Auch hier 
hilft die Bescheinigung Ihres Rentenversicherungsträ­
gers. 
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